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Montags den 8 . Octobr . 175z .

I . Gericht!. Proclam . und Publicat .
r. Es sollen des Christian Gorissen und dessen Ehefraum zum Ellenserdamm

belesene 6 Jucke frey Land am roten Novembr . a . c. Vormittags
^ auf der hiesigen König!. Regierungs - Canhlep an den Meistbietenden

Schulden halber öffentlich vergantet werden . Den i9ten Nov . ist

die Angabe auf hiesiger König!. Regierungs -Cantzley .

2 . Die Gebrüdere Marten und Oltmann Harms hieftlbst sind gewillet , ihre

zu Bümmerstede bekgene vormalige Beencken halbe Bau , entweder

gantz oder Stückweise , am 9 . Nov . a . c. Vormittags in dem aufsol-

cher halben Bau vorhandenen Wohnhause öffentlich an den Meistbie¬

tenden verkauffen zu lassen. Den 6 . Nov . ist die Angabe bey hiesi¬

gem Landgericht .
Z . Der Kaufmann Johann Anthvn Grovermann hat seine ihm von seinem °

weyl . Schwiegervater , Hrn . Bürgermeister Ahrens , angeerbte , zum
^
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Jader Aussendeiche belegene sogenannte Atings oder Musters Bau,mit der dazu gehörigen Kötherstelle und übrigen sämtlichen Pertinen-tien an Rencke Diercksen verkauft. Die Angabe ist den s . Nov.h . a . beym neuenburgischen Landgericht.
4 . Johann Hinrich Bunnies und dessen Ehefrau haben einen zum Hammel¬wardermohr belesenen Kamp Landes , etwa 4 Zücken groß , an Rei¬ner Schröder verkauft. Den 6 . Nov . a. c . ist die Angabe bey hiesi¬gem Landgericht .
s . Wider Johann Hillmers Köchers zu Wiefelstede Erben ist beym neuenbur-gjschen Landgericht Schulden halber ein Cvncurs erkannt. 1 . Anga¬be den s . Nov . z. Deduktion den 12. ejusd . z . Priorität-Urtheilden2o. ejusd. und 4. Vergantung oder Löse den z . Decembr. h. a.6 . Der Stadt-Schütting soll den 2z . dieses auf hiesigem Rathhaufe, vonOstern 1754 . anzutreten, öffentlich an den Meistbietenden wieder ver-heuret werden.
7. Weyl. Zacharias von Dickings Witkwe und Wilhelm Gerhard Wechloyhaben lhr in der Schütting -Straffenbelesenes bürgerliches halbe Hausan Johann Hinrich Kruse verkauft.

Terminus zur Angabe wegen eines etwanigen An- oder Beyfpruchs istden6 . Nov . a . c. auf hiesigen Rathhaufe angefetzt.
L. Johann Simon Preufe hiefelbst hat von weyl. Ehlert Meyers WittweundErben , deren an der langen Strasse stehendes halbe Haus , nebst dendavor befindlichen Platze , käuflich an sich gebracht.Terminus zur Angabe wegen eines etwanigen An- oder Beyspruchs istden 6 . Nov . h . a . auf hiesigem Rathhaufe angefetzet.II . Der Lourö der Gelder ist dem vorigen gleich,m . Getreide-Preise.

Wurster Weißen - - - 75 - 76 Rthlr.dito Ssmm. Gersten - - - - , 41 -Das übrige ist unverändert.
IV. Privatsachen .

» r . Hr D . Jacobi zu Abbehaufen ist gewillet , seine in weyl. Johann Petersund
dessen nachgelassenen Wittwe Cvncurs an sich gelöfcte Hofstelle inSarve belegen von s 1 Juck Landes , worunter 5 Jück Pfluglandbefindlich nebst bequemen Wohnhaufe und Garten zu verheuren,

wer
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wer nun Luft und Belieben hat , solche Hofftelle zu heuren , kan sich
bey ihm zu Abbehausen melden , und nach Gefallen auf ein oder mehr
Jahre accordiren.

2. Der Herr Canheleyrach Schütte ist gesonnen sein auf dem Arhenser Gro¬
den belesenes adeliche Gut Schuhfeld mit i z§4 Juck guten Marsch¬
landes , um Maytag 1754 anzutreten , unter considerablen Conditio-
nen zu verheuren. Die Liebhaber können sich bey gedachtem Hrn.
Canheleyrach binnen 14 Tagen auf Hartwarden melden und mit ihm
überhaupt auf ein oder mehr Jahre , jvder Stückweise auf ein Jahr
accordiren .

z. Didde Beucksen in Sürwürden hak ein Mutterpferd verlohren, es wird
dreyjährig , und ist schwach voN Haar , mit einem hübschen Zeichen
vor Hem Kopf , wer Nachricht davon weiß , kan sich bey demselben
melden , und davor bezahlet werden.

4 . Zwey jährige Kälber ein Ochsen- und ein Kuhkalb , roth mit weissen Köpfen
sind auf den Vestungs-Werken geschüttet , wem dieselben zugehören,
der kan sich bey dem HerrnObriften und Commendamen von Schwer¬
mann melden .

5. Die Frau Rachsverwandtin Blochen ist gesonnen eine Frauens Kirchen¬
stelle in der St . Lamberti Kirche , welche sogleich betreten werdenkan,
zu verheuren , und können die Liebhaber sich gefälligst bey gedachter
Frau Rathsverwandtin Blöchen melden.

6. Wer einigen Buchsbaum zu kaufen gesonnen , der kan bey dem Verfasser
dieser Anzeigen nähere Nachricht erhalten.

7. Es wird hiedurch bekannt gemachet , daß ans hiesiger Oel- und Pell-Müh-
le nachgesetzte Maaren , um die dabey benannte Preise verkauft
werden:

1) Gesichelte Gersten a roo Pfund - - 2 Rchlr. 6 gr.
und der beste a iook - - - 2 - 12 -

2) Oel-Kuchen a loo-Stück - - IZ -
g) Rap-Oel a ioo Pfund - - 7 - - 2gr.

^veiMement«
Da dem Verfasser oft zu Ohren gekommen , daß verschiedeneLeser gerne

sahen , daß Auszüge aus den öffentlichen Zeitungen in diese Anzeigen eingerückt
wurden ; gleich dieses anfangs zuweilen geschehen ist ; solches aber wegen des

ungleichen
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ungleichen Raums sich nicht füglich thun lasset , auch viele Leser , die ohnedem
die Avisen halten , solches nicht verlangen , ja zum Theil gar verbeten haben '

so ist derselbe entschlossen , mit dem Anfang des lösten Jahres ein besonde¬
res Quartblat zu diesem Zweck zu widmen, so daß auf demselben jederzeit das
merkwürdigsteaus verschiedenen Zeitungen wöchentlich mitgetheilet werden soll.
Diejenigen Interessenten also,(oder auch andere,so die wöchemüchmAttzrigen nicht
lesen ) welche dieses Quartblat vor i8 gr. jährlich zu halten Belieben tragen,
werden hiedurch ersucht, binnen 4 Wochen ihre Namen zu melden und anschrei¬
ben zu lassen. So bald nun die Anzahl der Liebhaber zureichend befunden
wird , so soll solches in den Anzeigen bekannt gemacht werden ; , und wird so¬
dann gedachtes Quartblat zur bestimmten Zeit zugleich mit den wöchentlichen
Anzeigen auf dem bisherigen Fuß geliefert werden. Wesfalls der Verfasser mit
den Posten sich vergleichen wird.

Fortsetzung von der Kraft des Kalkwassers wider den Stein .
Seit kurtzem erst hat man ein wenig grössere Porüonen von diesem Was -

ftr , wiewohl zu gantz anderen Absichten , verordnet. Die Besorgnisse des

HrmLemery , der mcht mehr , als 4 Untzen davon geben wollte , und noch
dazu riech , sich nicht des ersten , sondern des zweyten Wassers dazu zu bedie¬
nen und es mit Milch und Syrop zu temperiken , waren lauter theoretische
Sorgen . Die Erfahrung hat gelehrt , daß man jeden Tag z bis 4 Piuten des

stärksten Wassers , Jahr aus Jahr ein , ohne die geringste Ungelegenheit trin¬
ken könne. Indessen ist es gut , mit kleinen Portionen und mit dem schwäch¬
sten Wasser anzufangen und den dabey zu besorgenden Zufällen die bekannten

Artzenepmittel entgegen zu setzen. Austerschaalen , die erst neu calcinirt und in

kochendes Wasser nach der -Proportion , wie i . zu 9 gechan worden, geben
diesem Wasser in wenig Stunden eine ganh ungemeine Kraft . Diese Kraft
wird vermehrt, wenn man dasselbe Wasser auf neuen gautz glühenden Kalk

schüttet . Dieser Kalk kan Hernachmals wieder zu neuem Wasser dienen ; al¬

lein es gehet langsamer und schwächer mit seiner Wirkung Herr Whytt hak
einen Kalk , auf den erbinncn48 Tagen 270 malso viel Wasser , als er schwer
war , geschüttet , doch nicht völlig seiner Kraft berauben können. Alledieseund
besonders die stärksten von diesen Wassern lösen nicht allein alle Steine auf,
die man darinn entweichet , wenn man nur immer das Wasser erneuert , in¬

dem die aufgelöseten Theilchen seine Wirkung schwachen , sondern sie theilen

euch dem Urin die Kraft mit , dieselben aufzulösen , da ihm hingegen die aller-

schwächsten Wasser nur die Kraft benehmen , Steine zu machen .
Die Fortsetzung künftig .
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